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Vorwort des Bürgermeisters 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

 

seit rund 40 Jahren unterhält die Gemeinde Bargstedt einen Kindergarten in ihrer 

Trägerschaft. Die Einrichtung wird von den Kindern der Gemeinden Bargstedt, Brammer 

und Oldenhütten gemeinsam genutzt. 

Innerhalb dieser Zeitspanne hat sich viel verändert. Der Wandel in unserer Gesellschaft 

erfordert auch eine ständige Anpassung der Methoden und Schwerpunkte in der 

Betreuung und Förderung von Kindern. Dieser Aufgabe stellt sich die Gemeinde Bargstedt 

gern, wobei in der jüngsten Vergangenheit insbesondere der Schaffung von 

Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren eine wichtige Rolle zukam. Die Gemeinde 

Bargstedt wird die Kleinsten in einer Krippengruppe mit 10 Kindern betreuen. Für die 

größeren Kinder bis zum Schuleintritt stehen zwei Regelkindergartengruppen zur 

Verfügung.  

Die Gemeinde Bargstedt schafft gemeinsam mit den Gemeinden Oldenhütten und 

Brammer die äußeren Rahmenbedingungen, damit die Einrichtung den ständig sich 

verändernden Anforderungen gerecht werden kann. 

Dieses Konzept soll Ihnen die in unserem Kindergarten täglich geleistete Arbeit und deren 

Grundlagen und Profile näher bringen, indem Sie viel Wissenswertes über bereits seit 

Jahren Bewährtes aber auch Neues sowie über pädagogische Leitlinien, Tagesabläufe, 

Ausflüge usw. erfahren. Bereits die Auseinandersetzung mit den pädagogischen Inhalten 

unserer Einrichtung während der Erarbeitung des Konzepts lieferte den Beteiligten 

wertvolle Erkenntnisse, die in dem Werk berücksichtigt werden konnten. 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist aber kein statisches Produkt, sondern ist künftig 

kontinuierlich fortzuentwickeln. 

Mein Dank gilt allen, die an der Erarbeitung unseres Kindergartenkonzepts beteiligt waren 

und durch ihr Engagement zu dessen Gelingen beigetragen haben. 

 

Bargstedt, im September 2012                          Peter Bajorat 
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Unser Leitbild 

 

Unser Kindergarten ist ein Ort, offen für jedes Kind und offen für jede Familie! 

 

Wir achten und fördern jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit und stärken die 

Eigeninitiative und Neugier der Kinder. Außerdem geben wir notwendige Hilfestellungen, 

damit die Kinder ihrem Alter entsprechend Lern- und Entwicklungsaufgaben meistern 

können. 

 

Gemeinsam mit den Kindern 

o entdecken wir, was es heißt, in dieser Welt Mensch zu sein  

o versuchen wir die vielfältigen und widersprüchlichen Erfahrungen des Lebens Freude ï 

Trauer; Streit ï Freundschaft, Gelingen ï Misslingen) zu deuten 

 

Gemeinsam mit den Eltern 

o gestalten wir Feste/Aktionen des Jahres  

o gestalten wir Ausflüge  

 

Wir beraten und unterstützen die Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag und reagieren auf die 

sich wandelnden Bedürfnisse der Familien.  

 

Gemeinsam mit der Gemeinde 

o schaffen wir einen Ort zum Wohlfühlen 

o nehmen wir an Dorffesten teil  

 

ĂKinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun.  

Denn wenn man genug spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich 

herum, aus denen man später ein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, 

was es heißt, in sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben 

schwer wird.  

Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an die 

man sich halten kann.ñ 

(Astrid Lindgren) 
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I. Rahmenbedingungen 

 

1. Träger der Einrichtung 

Gemeinde Bargstedt 

Amt Nortorfer Land 

Niedernstraße 6 

24589 Nortorf 

 

2. Ortsbeschreibung 

Der Kindergarten wurde im Jahr 1976 eröffnet.  

Seit 1996 heiÇt unser Kindergarten ĂDie Rappelkisteñ. 

Bargstedt gehört zum Amt Nortorfer Land mit einer Einwohnerzahl von etwa 708 

Personen. Der Kindergarten befindet sich im Grundschulgebäude.  

Die umfangreichen Waldbestände des ĂHoltdorfer Gehegesñ und des ĂHimmelreichsñ 

prägen das Bild der umgebenden Landschaft. 

Zu der Gemeinde Bargstedt gehören der Ortsteil Holtdorf (bis 1977 selbständige 

Gemeinde) und die Ausbauten Bast, Föhrenskamp und Bargstedter Moor. Das 

Gemeindegebiet umfasst 2528 ha.  

Das Vereinsleben wird bestimmt durch eine Freiwillige Feuerwehr, einen Sportverein, 

einen Gesangverein und die Kyffhäuser-Kameradschaft. Die Gemeinde verfügt über eine 

Sportanlage bestehend aus 3 Mehrzweckspielfeldern mit Sportheim. In der Gemeinde 

befindet sich eine Gaststätte, ein Landmaschinenhandel, eine Tischlerei, eine Zimmerei, 

eine Imkerei, ein Baugeschäft sowie ein Glas- und Keramikgroßhandel. Östlich der 

Ortslage wurde zu Beginn des Jahres 2001 auf einer Fläche von 35,6 ha ein Kiesabbau in 

5 Teilabschnitten im Grundwasser begonnen.  

AuÇerdem besitzt Bargstedt noch eine der wenigen kleinen ĂDorfschulenñ, in der die 

Kinder bis zum Ende des Vierten Schuljahres unterrichtet werden und danach an 

weiterführende Schulen in Nortorf, Hohenwestedt, Rendsburg oder Neumünster wechseln.  
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3. Einzugsgebiet 

In unserem Kindergarten werden überwiegend Kinder aus den Gemeinden Bargstedt mit 

dem dazugehörigen Ortsteil Holtdorf, Brammer und Oldenhütten betreut. Nach Absprache 

mit dem Träger können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. Die 

Kinder der auswärtigen Gemeinden können mit dem Schulbus zum Kindergarten und 

wieder zurück nach Hause fahren. 

 

4. Unser Betreuungsangebot 

1 ï 3 jährige:  Mo. ï Fr. von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder bis 15.00 Uhr  

3 ï 6 jährige:  Mo. ï Fr. von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder bis 15.00 Uhr 

Schulkinder:  Mo. ï Fr. von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr  

 

Es besteht die Möglichkeit die Frühstunde von 07.00 Uhr bis 07.30 Uhr zu buchen.  

 

5. Urlaubszeiten 

Unser Kindergarten ist in der ersten Osterferienwoche, am Tag nach Christi 

Himmelfahrt, während ersten 3 Sommerferienwochen, in der ersten 

Herbstferienwoche und während der gesamten Weihnachtsferien geschlossen.  

 

In den Sommerferienwochen, die wir geschlossen haben besteht die Möglichkeit 

einer Betreuung im Kindergarten Gnutz. Vorausgesetzt dort ist Platz. Gibt es 

Anmeldungen werden wir es möglich machen, dass die Kinder vorher den 

Kindergarten Kennenlernen. Die Kosten dafür werden separat über das Amt 

berechnet. 

 

Für die Schulkinder ist der Kindergarten während der gesamten Schulferien 

geschlossen.  
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6. Kosten 

Krippe (1 ï 3 Jahre): 

Anzahl Tage  Uhrzeit Ferienregelung Kosten 

2 Tage 07.30 ï 12.30 Uhr  7 Wochen 71,60 ú 

2 Tage 07.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 107,20 ú 

3 Tage 07.30 ï 12.30 Uhr  7 Wochen 107,40 ú 

3 Tage 07.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 160,80 ú 

5 Tage 07.30 ï 12.30 Uhr  7 Wochen 179,00 ú 

5 Tage 07.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 268,00 ú 

Elementargruppe (3 ï 6 Jahre): 

Anzahl Tage  Uhrzeit Ferienregelung Kosten 

5 Tage 07.30 ï 12.30 Uhr   7 Wochen 128,00 ú 

2 Tage 12.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 25,60 ú 

3 Tage 12.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 38,40 ú 

5 Tage 12.30 ï 15.00 Uhr  7 Wochen 64,00 ú 

Hortgruppe (Grundschulkinder): 

Anzahl Tage  Uhrzeit Ferienregelung Kosten 

2 Tage 12.00 ï 15.00 Uhr 10 Wochen 32,00 ú 

3 Tage 12.00 ï 15.00 Uhr 10 Wochen 48,00 ú 

5 Tage 12.00 ï 15.00 Uhr 10 Wochen 80,00 ú 

Mittagessen: 

Anzahl Tage Ferienregelung Kosten 

2 Tage  7 Wochen 15,50 ú 

2 Tage 10 Wochen 14,00 ú 

3 Tage  7 Wochen 23,00 ú 

3 Tage 10 Wochen 21,00 ú 

5 Tage  7 Wochen 38,00 ú 

5 Tage 10 Wochen 35,00 ú 

Frühstunde: (07.00 ï 07.30 Uhr):       10,00 ú 

Betreuung in Gnutz:  

Bis 13.00 Uhr   7,00 ú pro Tag + 2,00 ú Mittagessen 

Bis 15.00 Uhr  9,50 ú pro Tag + 2,00 ú Mittagessen  

-5- 
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7. Das Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: 

Sarah Kumler, Kindergartenleitung & Gruppenleitung in Elternzeit (Schmetterlinge) 

Staatl. anerkannte Erzieherin, staatlich geprüfte Leitungsfachkraft für Einrichtungen der 
Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe 

Ines Klein, Zweitkraft (Igel & Fledermäuse), sozialpädagogische Assistentin 

Gülschan Mamedov, Zweitkraft (Marienkäfer & Fledermäuse), sozialpädagogische 
Assistentin 

Gisela Fürstenwerth, stellvertretende Leitung & Gruppenleitung (Marienkäfer, zurzeit 
Schmetterlinge), staatl. anerkannte Erzieherin 

Meike Gille, Zweitkraft (Schmetterlinge), sozialpädagogische Assistentin 

Andrea Grage, Gruppenleitung (Igel & Fledermäuse), staatl. anerkannte Erzieherin, 
Sprachförderung 
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Kerstin Dröse 
Gruppenleitung  
(Marienkäfer) 
staatl. anerkannte  
Erzieherin, 
Sprachförderung 

Kerstin Schulz 
Hauswirtschaftliche  
Betriebsleiterin,  
Springerin 

Angelika Delfs 
Raumpflegerin 
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8. Hausordnung 

1. Im Kindergarten und auf dem gesamten Kindergartengelände herrscht absolutes 

Rauchverbot. 

2. Ein- und Ausgangstüren und Pforten bitte schließen. 

3. Jedes Kind wird am Morgen der Erzieherin persönlich übergeben und verabschiedet.  

4. Wir tragen im gesamten Gebäude Hausschuhe 

5. Wir halten unsere Haustüren geschlossen  

6. Wir behandeln uns untereinander mit Respekt  

7. Die Kinder betreten mit Erwachsenen die Küche und den Materialraum 

8. Wir gehen im Eingangsbereich (vor den Haustüren) 

9. Wir schließen die Pforten 

10. Wir verwenden Stifte auf dafür vorgesehenem Material  

11. Wir nutzen den Waschraum zum Toilettengang, Wickeln und Händewaschen  

12. Wir halten die Notausgänge frei 

13. Wir schließen Türen mit der Türklinke 

14. Wir klettern während des Turntages ausschließlich an der Sprossenwand in der 

Marienkäfergruppe 

15. Wir rennen draußen 

16. Wir hinterlassen die Garderobe ordentlich (Schuhe unter die Bänke) 

17. Wir räumen Spielzeug, Bücher etc. zurück ins entsprechende Regal 

18. Wir begrüßen uns, wenn wir ankommen und verabschieden uns, wenn wir gehen 

19. Wir spielen in den Gruppenräumen 

20. Auf dem Dach des Spielschiffs ist das Klettern verboten 
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9. Unfallversicherung 

Die Kinder sind während des Aufenthaltes in der Einrichtung nach § 539 Abs.1 Nr. 14 VO 

über die UK Nord versichert. Der Versicherungsschutz besteht: 

o Auf direkten Wegen von und zur Einrichtung, der kürzeste weg muss nicht der sicherste 

sein (z.B. Ampel, stark befahrende Straße) 

o Bei Ausflügen und Wanderungen 

o Während gemeinsamer Veranstaltungen, auch außerhalb der Öffnungszeiten und 

außerhalb des örtlichen Bereichs der Einrichtung 

o Bei Ausflügen 

o Bei Fahrgemeinschaften zum Veranstaltungsort und nach Hause, sind Abweichungen 

des direkten Weges möglich 

o Busbeförderung  

Nicht versichert sind: 

o Alleinige Fahrradfahrten der Kinder 

o Umwege, Unterbrechungen und Abwege aus privaten Gründen 

o Alleinige Wartezeiten bis zur Öffnung der Einrichtung 

é.. und wenn doch was passiert?  

o Kleinere Blessuren die dem Personal während der Kindergartenzeit bekannt und 

versorgt wurden, werden im Verbandbuch vermerkt (für eventuelle spätere Unfallmeldung) 

o Mitteilung an die behandelnden Ärzte, dass der Unfall im Zusammenhang mit dem 

Kindergartenbesuch steht (Wegeunfall) 

o Auch bei Abholung eines verletzten Kindes durch die Erziehungsberechtigten aus der 

Einrichtung 

o Versicherungskarte bzw. zur privaten Krankenversicherung sind nicht erforderlich, Ärzte 

rechnen direkt mit der UK Nord ab 

 

Bitte eine schnelle Information an die Einrichtung, damit der Unfall der UK Nord gemeldet 

werden kann (Unfallbericht) 

 

Versicherung von mitgebrachten Dingen: 

Die Einrichtung haftet nicht für das Abhandenkommen und Beschädigungen von 

persönlichen Gebrauchsgegenständen und Bekleidungsstücken. 
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10. Aufsichtspflicht 

Auf dem Weg zu und vom Kindergarten sind die Eltern für ihre Kinder verantwortlich. 

Sollte das Kind nicht von den Eltern abgeholt werden, ist eine schriftliche, in 

Ausnahmefällen eine mündliche oder telefonische Benachrichtigung erforderlich. Für 

abholende Geschwisterkinder beträgt das Mindestalter 11 Jahre. Die pädagogischen 

Mitarbeiterinnen sind während der vereinbarten Öffnungszeiten der Einrichtung für die 

ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. Bitte geben Sie Ihr Kind in der Gruppe ab. Die 

Aufsichtspflicht des Personals endet bei der Abholung mit der Übergabe des Kindes an 

die Erziehungs- bzw. Abholberechtigten. Bei gemeinsamen Veranstaltungen (Festen etc.) 

sind die Eltern selbst für ihre Kinder aufsichtspflichtig. Für Verlust, Verwechslung oder 

Beschädigung der Bekleidung und der Ausstattung der Kinder kann keine Haftung seitens 

der Kindertagesstätte übernommen werden. Dies gilt ebenso für mitgebrachtes Spielzeug, 

Fahrräder etc. Wir gehen vom generellen Einverständnis der Eltern aus, wenn das 

Personal spontane Ausflüge oder Besichtigungen mit den Kindern durchführt, sowie Fotos 

von den Kindern für Ausstellungen und Dokumentationen verwendet. Kinderfotos werden 

grundsätzlich nicht im Internet veröffentlicht. 

 

11. Regeln bei Krankheitsmeldung  

Erkrankte Kinder dürfen die Einrichtung nicht besuchen. Werden die Kinder während des 

Aufenthalts im Kindergarten krank, werden unverzüglich die Eltern benachrichtigt, um ihr 

Kind abzuholen. Jede Erkrankung eines Kindes und jeder Fall einer übertragbaren 

Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes ist der Einrichtung unverzüglich 

mitzuteilen. Mitteilungspflicht besteht auch für alle nicht erkennbaren Besonderheiten 

bezüglich der Gesundheit oder Konstitution des Kindes (z.B. Allergien, 

Unverträglichkeiten, Anfallsleiden). Zur Wiederaufnahme des Kindes nach ansteckender 

Krankheit ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, der zufolge das Kind gesund ist 

und keine anderen Personen mehr anstecken kann. 
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12. Gruppen 

Unser Kindergarten bietet Platz für 4 Gruppen: 

 

Eine Krippengruppe (Schmetterlinge) für 10 Kinder.  

 

Zwei Regelgruppen (Marienkäfer & Igel) für 20 bzw. 18 Kinder. Mit einer 

Ausnahmegenehmigung können die Marienkäfer auf 25 Kinder aufgestockt werden. In der 

Regel werden in der Marienkäfergruppe die 3 und 4 jährigen und in der Igelgruppe die 5 

und 6 jährigen Kinder betreut.  

 

Eine altersgemischte Gruppe (Fledermäuse) ab 12.00 Uhr für Kindergarten- und 

Schulkinder bis zur 4. Klasse für 20 Kinder.  
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13. Räumlichkeiten & Außengelände 

13.1. Garderobe, Flur, Waschraum, Küche 
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13.2. Schmetterlinge (Krippe) 
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13.3. Marienkäfer  
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13.4. Igel 

 

13.5. Außengelände 
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